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I.  Verbindlichkeit von Auftragsbestätigungen,  

 Bestellungsänderungen, Annullierungen 

1.  Ist nichts anderes vereinbart ist für Umfang und Ausführung 

der Lieferung die Auftragsbestätigung des Lieferanten maßge-

bend. Werden die technischen Angaben der einzelnen Artikel 

des Lieferumfanges in der Auftragsbestätigung nicht mehr auf-

geführt, gelten die technischen Angaben des letzten Angebo-

tes. 

2.  Ist zusätzlich zur Auftragsbestätigung die Bestellung des Käu-

fers gültig, wird dies auf der Auftragsbestätigung des Lieferan-

ten mit der Angabe der Rangordnung ausdrücklich vermerkt. 

3.  Sofern innerhalb von 10 Tagen nach Versand der Auftragsbe-

stätigung nachweislich nicht widersprochen wird, gilt der Ver-

trag gemäß Auftragsbestätigung als geschlossen. Bei Liefer-

fristen kleiner 30 Tage verkürzt sich die Widerspruchsfrist auf 

30% der Lieferfrist. 

4.  Bestellungsänderungen oder Annullierungen nach   

 Ablauf der Widerspruchsfrist gelten nur, wenn sich der Liefe-

rant schriftlich damit einverstanden erklärt. Zudem sind die da-

raus entstandenen Kosten vom Käufer zu tragen. 

5.  Mündliche Absprachen bedürfen der Schriftform. 

 

II. Preise 

1.  Die in den allgemeinen Unterlagen des Lieferanten   

 aufgeführten Preise (Preislisten) können grundsätzlich jeder-

zeit ohne Vorankündigung geändert werden.  

2.  Alle in den Unterlagen des Lieferanten aufgeführten   

 Preise verstehen sich ab Werk exklusive Mehrwertsteuer.  

 

III. Abbildungen, Eigenschaften und technische  

Bedingungen 

 Die in den allgemeinen Unterlagen des Lieferanten als Basis 

von Angeboten enthaltenen technischen Angaben, Abbildun-

gen, Maße, Normschemata und Gewichte sind solange unver-

bindlich, als sie nicht mitgeltende Unterlagen einer Auftrags-

bestätigung sind. Konstruktionsänderungen bleiben vorbehal-

ten. Materialien können durch andere gleichwertige ersetzt 

werden.  

 

IV. Urheberrecht und Eigentum von technischen  

 Zeichnungen und Unterlagen 

 Technische Zeichnungen und Unterlagen, welche dem Käufer 

ausgehändigt werden und nicht integrierter Bestandteil des 

Materials und seiner Verwendung sind, bleiben im Eigentum 

des Lieferanten. Ihre unveränderte oder veränderte Verwen-

dung und Weitergabe ist nur mit schriftlicher Zustimmung des 

Lieferanten gestattet. 

 

V. Urheberrecht und Eigentum der Steuerungsprogramme 

 Steuerungsprogramme, die den Betrieb der gelieferten Anlage 

regeln, bleiben Eigentum des Lieferanten. Mit der vollständi-

gen Bezahlung des apparativen Lieferumfanges erhält der 

Käufer ein zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht für sein anla-

gebezogenes Steuerungsprogramm. 

 

VI. Lieferbedingungen 

1. Werden Liefertermine ausdrücklich vereinbart, sind sie  

 verbindlich.  

2. Technische Klarheit über alle den Lieferumfang beeinflussen-

den Baumasse (Gebäude angepasste Beschickungseinrich-

tung) muss vorliegen bevor Lieferfristen zu laufen beginnen. 

Ebenso muss der von Mawera erstellte Aufstellungsplan vom 

Auftraggeber unterschrieben rückgesendet werden. 

 Lässt sich die technische Klarheit ohne Verschulden des Lie-

feranten nicht termingerecht herstellen, ist der Lieferant von 

der Terminverpflichtung entbunden.  

3.  Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung zurück-  

 zuhalten, wenn die vereinbarten Zahlungsbedingungen sei-

tens des Käufers nicht erfüllt werden. 

4. Entstehen durch verspätete Lieferungen nachweislich   

 Folgekosten für den Käufer, verhandeln die Vertragsparteien 

bezüglich einer einvernehmlichen Lösung. 

5. Wird die bestellte Ware auf den vereinbarten Liefertermin 

nicht abgenommen, so ist der Lieferant berechtigt, die Ware in 

Rechnung zu stellen. Über die Folgekosten einer Einlagerung 

verhandeln die Vertragsparteien bezüglich einer einvernehmli-

chen Lösung. 

6. Bei Bestellung auf Abruf behält sich der Lieferant vor,   

 bestellte Ware erst nach Eingang des Abrufes herzustellen. 

 

VII. Versand-/Transportbedingungen 

1.  Es werden diejenigen Verpackungen und Transportmittel ein-

gesetzt, die sich im Urteil des Lieferanten als zweckmäßig er-

weisen.  

2.  Wenn nichts anderes vereinbart ist, gilt die Ware „ab Werk“ 

(EXW) verkauft. Im Übrigen gelten die INCOTERMS in der am 

Tage des Verkaufsabschlusses gültigen Fassung. 

3.  Werden Anlageteile, wenn nicht vorher vereinbart, auf 

Wunsch des Käufers einzeln verschickt, werden die daraus 

entstehenden Mehrkosten gesondert in Rechnung gestellt. 

 

VIII. Aufstellung/Montage durch den Lieferanten 

1. Ist Transport und Montage des Lieferumfanges durch den Lie-

feranten vereinbart, ist der Käufer verpflichtet, die dazu erfor-

derlichen bauseitigen Vorkehrungen ordnungsgemäß und ter-

mingerecht zu erfüllen. Diese im Besonderen dazu erforderli-

chen bauseitigen Vorkehrungen sind unter Anhang 1 ange-

führt. 

2. Im Allgemeinen muss dazu eine für LKW geeignete und be-

festigte Zufahrt bis zur Einbringöffnung des Gebäudes vorhan-

den sein.  

3. Im Weiteren müssen vor Beginn der Montage alle Maurer-, 

Zimmerer- und sonstigen Vorarbeiten soweit fortgeschritten 

sein, dass die Montage sofort nach Ankunft der Monteure be-

gonnen und ohne Unterbrechung durchgeführt werden kann. 

4. Muss die Montage infolge mangelnden Fortschrittes der  

Maurer-, Zimmerer- und sonstigen Vorarbeiten unterbrochen 

werden, hat der Käufer den nicht montierten Lieferumfang 

sachgemäß einzulagern und alle Maßnahmen dafür zu treffen, 

die er zum Schutz des eigenen Besitzes ergreifen würde. Die 

Kosten für Wartezeit und zusätzliche erforderlichen Reisen 

des Montagepersonals hat der Käufer zu tragen. 

 

IX. Prüfung/Mängelrüge bei Abnahme der Lieferung 

1. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware sofort nach Empfang zu  

 prüfen. Entspricht die Ware augenscheinlich nicht dem Liefer-

schein oder weist diese sichtbare Mängel auf, ist dies durch 

den Käufer sofort auf dem Lieferschein schriftlich zu vermer-

ken. Unterlässt er dies, gelten Lieferung und Leistung als ge-

nehmigt. 

2. Eine nicht fristgemäße Mängelrüge führt überdies zur    

 Verwirkung der Gewährleistungspflicht des Lieferanten. 
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3. Wünscht der Käufer Abnahmeprüfungen, so müssen   

 diese schriftlich vereinbart werden und gehen, wenn nichts an-

deres vereinbart ist, zu Lasten des Käufers. Können die Ab-

nahmeprüfungen aus Gründen, die der Lieferant nicht zu ver-

treten hat, innerhalb der festgelegten Frist nicht durchgeführt 

werden, so gelten die mit diesen Prüfungen festzustellenden 

Eigenschaften bis zum Beweis des Gegenteils als vorhanden. 

4.  Inbetriebnahme und Abnahme der Anlage dürfen ausschließ-

lich durch Personal der MAWERA GmbH durchgeführt wer-

den. 

5.  Spätestens binnen 14 (vierzehn) Tagen nach abgeschlosse-

ner Inbetriebnahme der Holzfeuerungsanlage erfolgt die Ab-

nahme. MAWERA wird den Käufer hiervon schriftlich informie-

ren und zur Abnahme binnen einer Frist von mindestens 5 

(fünf) Tagen auffordern. 

6. Kommt der Käufer der Aufforderung zur gemeinsamen Ab-

nahme ohne wichtigen Grund nicht nach, gilt der Vertragsge-

genstand als mängelfrei ab- und in Betrieb genommen. Als 

wichtiger Grund gilt nur ein solcher, der auch eine Vertretung 

des Käufers bei der Abnahme verunmöglicht. 

7.  Der Käufer ist verpflichtet, die Holzfeuerungsanlage spätes-

tens bei Abnahme unverzüglich auf Mängel zu überprüfen, zu 

untersuchen und durch Aufnahme ins Abnahmeprotokoll zu 

rügen. Mängel und Fehler, die nicht im Abnahmeprotokoll auf-

scheinen, jedoch bereits bei Abnahme erkennbar sind, gelten 

als genehmigt und die Holzfeuerungsanlage diesbezüglich als 

mängel- bzw. fehlerfrei. 

8. Geringfügige Mängel oder Mängel, die die Gebrauchsfähigkeit 

nicht wesentlich beeinträchtigen, berechtigen den Käufer 

nicht, die Abnahme zu verweigern. Besteht Meinungsverschie-

denheit, ob ein Mangel bzw. ein geringfügiger Mangel im 

Sinne dieses Vertragspunktes vorliegt, ist MAWERA berech-

tigt, im eigenen Ermessen einen unabhängigen, in Österreich 

oder im Montageland gerichtlich beeideten oder sonst geeig-

neten Sachverständigen auszuwählen und mit der Erstellung 

eines Gutachtens zur Klärung dieser Frage zu bestimmen. 

Das Ergebnis des Gutachtens ist für beide Vertragsteile bin-

dend. Die Kosten des Gutachters trägt der Käufer, sofern laut 

Gutachter kein oder nur ein geringfügiger Mangel vorliegt. An-

sonsten trägt MAWERA die Kosten. Der Käufer hat dem Gut-

achter uneingeschränkten Zutritt zur Holzfeuerungsanlage und 

allen sonst für die Gutachtenserstellung notwendigen Örtlich-

keiten sowie Einsicht in die erforderlichen Dokumente zu ge-

währen. Verweigert der Käufer den Zutritt oder die Einsicht-

nahme, gilt die Abnahmeverweigerung als unberechtigt. 

9. Mängelrügen heben die Zahlungsfrist nicht auf. 

 

X. Mängelrüge von beim Empfang der Ware nicht  

 feststellbaren Mängeln 

  Beim Empfang nicht ohne weiters feststellbare Mängel hat der 

Käufer zu rügen (analoges Vorgehen wie in Pkt.9) sobald sie 

erkannt werden, spätestens jedoch vor Ablauf der Fristen auf 

Gewährleistung gemäß Punkt 11. 

 

XI. Gewährleistung/ Dauer und Beginn 

 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Funktion 

des Liefergegenstandes während der Zeit der Gewährleistung 

und darüber hinaus nur möglich ist, wenn die zum Lieferge-

genstand zugehörige Leistungsbeschreibung genau eingehal-

ten und erfüllt wird. Die Leistungsbeschreibung ist ein Teil des 

Liefergegenstandes und für einen ordnungsgemäßen Betrieb 

des Liefergutes unabdingbar.  

 Gegenstände der Leistungsbeschreibung sind: 

 a) Das Betriebshandbuch mit den Betriebsbedingungen für 

den Liefergegenstand 

 b) Im Besonderen die Angabe der zugelassenen und für die 

Kesselanlage geeigneten Brennstoffe (siehe Brennstoffdefini-

tion in der Auftragsbestätigung) 

 c) Das Abnahmeprotokoll mit dem Einstellbericht und der Spe-

zifikation des Brennstoffes zum Zeitpunkt der Übergabe 

 d) Der Wartungs- und Serviceplan 

 e) Das vom Kunden unterschriebene Schulungsprotokoll 

 f) Die einzuhaltenden und zu erfüllenden rechtlichen Rahmen-

bedingungen. Diese vorausgesetzt gelten folgende Fristen für 

die Gewährleistung: 

1. 5 Jahre - Dichtheit von Kessel und Behälter 

 Die Gewährleistungspflicht für die Dichtheit auf die wasserfüh-

renden Schweißkonstruktionen wie Kessel oder Druckkörper 

dauert 5 Jahre ab dem Liefertag.  

2. 2 Jahre - auf elektrische und sonstige Teile 

 Die Gewährleistungspflicht für alle elektronischen und sonsti-

gen Teile wie Steuerungen, Regler, Sensoren, sowie für An-

triebe, motorisch oder nicht motorisch bewegte Teile etc. dau-

ert 2 Jahre ab dem Liefertag. 

3. natürlicher Verschleiß, Betriebsstoffe 

 Auf Teile die einem natürlichen Verschleiß unterliegen (z.B. 

Dichtungen, Stopfbüchsen usw.), ebenso auf Betriebsstoffe 

(z.B. Hydrauliköl usw.) gibt es keinen Anspruch auf Gewähr-

leistung. Auch normaler, natürlicher Verschleiß von feuerfes-

ten Auskleidungen die zu keiner Funktionsstörung führen, wie 

geringer Oberflächenabtrag, Kantenabtrag, Rissbildung etc. 

schließt einen Anspruch auf Gewährleistung aus. 

 

 Für nachgelieferte Ware im Sinne der Erfüllung der Gewähr-

leistungspflicht gelten wiederum die angeführten Fristen ohne 

Verlängerung. Nicht verlängert wird jedoch die Frist für die 

Teile der ursprünglich gelieferten Ware, welche keine Mängel 

aufweisen. 

 Für von Unterlieferanten bezogene Teile oder Dienstleistun-

gen haftet und leistet MAWERA Gewähr nur im Rahmen der 

ihr gegenüber den Unterlieferanten zustehenden Ansprüche. 

 Werden Teile oder der Vertragsgegenstand aufgrund von käu-

ferseitigen Konstruktionsangaben, Plänen, Zeichnungen, Mo-

dellen oder ähnlichem hergestellt und / oder montiert, so haf-

tet MAWERA nicht für die Richtigkeit dieser Unterlagen und 

Konstruktionen. MAWERA ist berechtigt, auf die Richtigkeit 

dieser Unterlagen zu vertrauen und ist nicht verpflichtet, diese 

Unterlagen zu prüfen. Eine diesbezügliche Warenpflicht 

MAWERA´s wird ausgeschlossen. Im Falle einer Schutz-

rechtsverletzung betreffend käufer-seitige Unterlagen hat der 

Käufer MAWERA schad- und klaglos zu halten. 

MAWERA übernimmt keine Gewähr oder Haftung für eine all-

fällige Wirtschaftlichkeit der Holzfeuerungsanlage oder für die 

Erreichung eines besonderen Zweckes. 

 

XII. Zahlung 

1. Die Zahlung ist entsprechend den vereinbarten Zahlungsbe-

dingungen zu leisten. Es ist unzulässig, Zahlungen wegen Be-

anstandungen, noch nicht erteilten Gutschriften  

 oder vom Lieferanten nicht anerkannten Gegenforderungen zu 

kürzen oder zurückzubehalten. 
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2. Die Zahlungen sind auch dann zu leisten, wenn unwesentliche 

Teile fehlen, aber dadurch der Gebrauch der Lieferung nicht 

verunmöglicht wird oder wenn auch an der Lieferung Nachar-

beiten notwendig sind. 

3. Ist der Käufer mit einer vereinbarten Zahlung oder sonstigen 

Leistung im Verzug, so kann der Lieferant entweder auf Erfül-

lung des Vertrages bestehen und 

a) die Erfüllung seiner Verpflichtungen bis zur Begleichung der 

rückständigen Zahlungen oder sonstigen Leistungen aufschie-

ben, 

b)  eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch 

nehmen, 

c)  den ganzen noch offenen Kaufpreis fällig stellen, 

d)  bankenübliche Verzugszinsen verrechnen 

 oder unter Einräumung einer angemessenen Nachfrist den 

Rücktritt vom Vertrag erklären. 

 

XIII. Folgeschäden 

 Die Haftung des Lieferanten gegenüber dem Käufer für Pro-

duktionsstillstand, entgangenen Gewinn, Nutzungsausfall, 

Vertragseinbußen oder jeden anderen wirtschaftlichen oder in-

direkten Folgeschaden ist ausgeschlossen. 

 

XIV. Entlastungsgründe 

 Ereignisse durch höhere Gewalt die für die Parteien unvorher-

sehbar und unabwendbar sind und aus der Sphäre kommen, 

welche der Erfüllung des Vertrages im Wege stehen, gelten 

als Entlastungsgründe wenn der Vertrag nicht erfüllt wird. 

 Als höhere Gewalt gilt im Besonderen:  

 Brand, Mobilisierung, Beschlagnahme, Embargo, Verbot der 

Devisentransferierung, Aufstand, Epidemien, Flugzeugab-

sturz, Fehlen von Transportmitteln oder Rohstoffen, allgemei-

ner Mangel an Versorgungsgütern, Einschränkung des Ener-

gieverbrauches, Vulkanausbruch, Erdbeben, Lawinenab-

gänge, Murenabgänge, Wirbelstürme, Flutwellen, Über-

schwemmung und sonstige Einwirkungen durch höhere Ge-

walt. 

 

XV. Gerichtsstand und Sonstiges 

 Gerichtsstand ist Bregenz. Es gilt österreichisches Recht. Die 

einheitlichen Gesetze über den internationalen Kauf bewegli-

cher Sachen und das UN-Kaufrecht (CISG) sind nicht an-

wendbar.  

 
Anhang 1 
 
Verpflichtungen des Käufers 
 
Planunterlagen (Zeichnungen, Pläne etc.) des Montageortes in 
Papierform und elektronisch in einem der folgenden Dateiformate: 
.dwg 
 
Ausreichender und geeigneter Platz für Entladung und Montage 
des Vertragsgegenstandes. 
 
Ausreichende trockene, frost- und schneefreie Lagermöglichkei-
ten für die Anlagenteile, insbesondere für alle Elektroteile und 
Schaltschränke. 
 
Ungehinderte, geschotterte, barriere-, schnee- und eisfreie Zu-
fahrt für LKW´s zu Abladestelle und zum Montageort. 
 
Sämtliche behördliche Genehmigungen, einschließlich der ent-
sprechenden behördlichen Anträge und Mitteilungen sowie 

Vornahme aller Handlungen und Maßnahmen zur behördlichen 
Abnahme (inklusive der Emissionsmessungen bei Teil-und Voll-
lastbetrieb der Anlage). Emissionsmessungen (Erst-und Nach-
messungen) einschließlich Technikerbestellung sind nicht im Lie-
ferumfang enthalten. 
 
Sämtliche bauliche Maßnahmen, inklusive aller Wanddurchbrü-
che, Einschlauchungsöffnungen in bestehende Kamine und In-
stallationsarbeiten ab Vor- und Rücklauf des Kessels nach der je-
weils neuesten ÖNORM / DIN für geschlossene Heizungssys-
teme und laut Installationsplan des Verkäufers, einschließlich der 
baulichen Maßnahmen für die Inbetriebnahme. Aussparungen ha-
ben frei zugänglich und frei von Wasser, Eis, Schnee und sonsti-
gen Stoffen oder Materialien zu sein.  
 
Geeignete Fundamente zur Aufnahme der sich aus den vom Ver-
käufer bereitgestellten Fundament- und Aufstellplänen ergeben-
den Kräfte. Die erforderlichen Qualitäten der Bewehrung, des Be-
tons bzw. des Gussmaterials sind im Auftrag des Käufers durch 
einen zertifizierten Statiker festzulegen. Vom Verkäufer bereitge-
stellte Pläne dienen rein zur Ermittlung der aufzunehmenden 
Kräfte und Abriebklassen. Sie sind vom Käufer eigenständig zu 
prüfen und begründen keine Haftung des Verkäufers für die gene-
relle bauliche Tauglichkeit und Geeignetheit des Fundaments, 
insbesondere auch nicht für allfällige spezielle Erfordernisse des 
Gebäudes. 
 
Elektrische Energie (Strom, (220 V 16 A; 380 V 3x16 A)), Wasser, 
Beleuchtung, Heizung (falls erforderlich) auf der Baustelle. Insbe-
sondere ist eine Beheizung der Ausmauerung in der Brennkam-
mer bis zur Inbetriebnahme in den Wintermonaten erforderlich. 
 
Sonstige erforderliche Baustelleneinrichtungen (z.B. Gerüste, Po-
deste, Leitern, Stapler, Steiger, Transportmittel, Leihgeräte), ins-
besondere auch ausreichende Hebemittel (z.B. Krane) für die ge-
samte Entlade- und Montagedauer. 
 
Ein abschließbarer Raum für Kleinteile und Werkzeuge zum 
Schutz vor Diebstahl. 
 
Elektrische Verkabelung nach Anschlussplan des Verkäufers so-
fern nicht explizit im Lieferumfang eingeschlossen. 
 
Bestellung und schriftliche Namhaftmachung eines Baustellenko-
ordinators samt Kontaktdaten (insbesondere Telefonnummer) ge-
genüber dem Verkäufer. Der Käufer ist für die Einhaltung aller 
Bausicherheitstechnischer Bestimmungen und sonstiger gebote-
ner Sicherheitsmaßnahmen auf der Baustelle verantwortlich. 
Eventuelle im Lieferland geltenden Sicherheitsbestimmungen, die 
vom Verkäufer einzuhalten sind, sind dem Verkäufer vom Käufer 
rechtzeitig schriftlich bekannt zu geben. 
 
Geeignete Helfer für die Monteure des Verkäufers, bei Bedarf 
auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten. Zudem Sicherstellung 
der Verfügbarkeit diverser am Bau beteiligten Unternehmen, wie 
Installateur, Elektriker, etc., für den Verkäufer. 
 
Sanitäre Einrichtungen auf der Baustelle 
 
Müllcontainer zur Rest-Müllentsorgung 
 
Brennstoff für die Inbetriebnahme gemäß den Spezifikationen in 
der Auftragsbestätigung oder sonstigen vom Verkäufer bekannt-
gegebenen Spezifikationen. 
 
Speisewasseraufbereitung nach den Spezifikationen VDI 2035 / 
VdTÜV 1453/1466. 


